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Auf Grundlage von § 7 Abs. 2 und 3 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) 
in Verbindung mit § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung möchten 
wir Ihnen folgende Informationen geben:

1.  Versicherer ist die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG.

  Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf, Registergericht Düsseldorf HRB 
12073, Anschrift: Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf.

2. Die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG wird vertreten durch 
den Vorstand. 

3. Die ÖRAG ist eine Rechtsschutzversicherung. Zuständige Auf-
sichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

4. Die wesentlichen Inhalte der Versicherungsleistung entnehmen 
Sie bitte unseren Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-
versicherung (ARB). Auf den Versicherungsvertrag ist deutsches 
Recht anwendbar. Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfül-
lung der Leistung finden Sie im Produktinformationsblatt und in 
den ARB der ÖRAG.

5. Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern 
und sonstigen Preisbestandteile entnehmen Sie bitte dem beige-
fügten Antrag.

6. Die ÖRAG bietet nicht nur eine Versicherung im Schadensfall. Wir 
sind unter der MEINRECHT-Rufnummer 0211 529-5555 in allen 
Fragen rund um Rechtsschutz für Sie da.

7. Die erste Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zugang des Versicherungsscheines fällig. Ist die Zahlung der 
Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die ers-
te Rate der ersten Jahresprämie. Die Folgeprämien werden zu dem 
jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. Ist die Einziehung der Prämie 
von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 
die Prämie zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und ei-
ner berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

8. Der Vertrag kommt durch Annahme des von Ihnen gestellten An-
trages zustande. Der Versicherungsbeginn befindet sich auf dem 
Antrag (ist jedoch frühestens einen Tag nach Antragstellung).

9. Die Mindestlaufzeit des Vertrages beträgt ein Jahr. Die Laufzeit 
Ihres Vertrages befindet sich auf dem Antrag. Bei einer Vertrags-
dauer von mindestens einem Jahr verlän- gert sich der Vertrag 
stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspart-
ner spätestens drei Monate vor Ablauf eine Kündigung zugegan-
gen ist. Weitere Kün-digungsmöglichkeiten finden Sie in den ARB 
(dort §§ 10, 11 Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 2).

10. Das für Streitigkeiten aus dem Vertrag zuständige Gericht entneh-
men Sie bitte § 20 ARB.

11. Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs-
ombudsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegenheiten 
das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in 
Anspruch nehmen. Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschrei-
ten, bleibt davon unberührt. Dies gilt auch für die Möglichkeit der 
Beschwerde bei der unter Punkt 3 genannten Aufsichtsbehörde. 
Die Adresse des Ombudsmannes lautet: 

 Versicherungsombudsmann e. V.,  
Postfach 08 06 32,  
10006 Berlin,  
Telefon 0800 3696000,  
Fax 0800 3699000,  
E-Mail beschwerde@versicherungs ombudsmann.de.

12. Widerrufsbelehrung 

 Abschnitt 1 

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

 Widerrufsrecht

 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,  
E-Mail) widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 

– der Versicherungsschein,

–  die Vertragsbestimmungen,  
 einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden  
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum 
einschließlich der Tarifbestimmungen,

–  diese Belehrung,

–  das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,

–  und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG,  
Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf, E-Mail: info@oerag.de  
oder an den im Versicherungsschein genannten Vermittler.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem 
Fall einbehalten; dabei handelt es sich um 1/360 der Jahresprämie 
für jeden Tag des Versicherungsschutzes. Der Versicherer hat zu-
rückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Wider-
rufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfange-
ne Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollstän-
dig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Abschnitt 2

Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen  
weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informa-
tionen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzel-
nen aufgeführt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung 
zu stellen:

1.  die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlas-
sung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzu-
geben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger 
eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;

Allgemeine Vertragsinformationen



Allgemeine Vertragsinformationen29|29

2.  die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Ver-
sicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen ei-
nes Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch 
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen 
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich ge-
stalteten Form;

3.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;

4.  die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbe-
sondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung 
des Versicherers;

5.  den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steu-
ern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien ein-
zeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis 
mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, 
oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, 
Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen 
eine Überprüfung des Preises ermöglichen;

6.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, ins-
besondere zur Zahlungsweise der Prämien;

7.  die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestell-
ten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befris-
teter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

8.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbeson-
dere über den Beginn der Versicherung und des Versiche-
rungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der An-
tragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

9.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts so-
wie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbeson-
dere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der 
der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Wider-
rufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im 
Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit 
die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmun-
gen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobe-
nen und deutlich gestalteten Form;

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;

 b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

11.  Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den 
vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwai-
ger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung 
der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informatio-
nen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

12.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der 
Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt;

13.  das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel 
über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zu-
ständige Gericht;

14.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in 
diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt 
werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer ver-
pflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während 
der Laufzeit dieses Vertrages zu führen;

15.  einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenen-
falls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist aus-
drücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, 
den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

16.  Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie 
die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ihre ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG

FM
A

 T
AV

I 4
50

92
1


